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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1991

Rechtssatz

§ 13 Abs 4 Zustellgesetz 0ndet auch dann Anwendung, wenn einem Rechtsanwalt ein an ihn persönlich (und nicht als

Parteienvertreter) gerichtetes Schriftstück in seiner Kanzlei zugestellt wird, weshalb es dort auch (selbst bei

eigenhändigen Zustellungen) an seinen Angestellten zugestellt werden darf. Auf den Zeitpunkt des tatsächlichen

Zukommens der Sendung an den Adressaten kommt es daher nicht mehr an.

Schlagworte

Zustellung, Abgabestelle

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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